( „Gläserne“ Schüler und Eltern? 

         Zur geplanten automatisierten Schülerdatei in Berlin   

In Berlin soll eine „automatisierte Schülerdatei“ eingerichtet werden. Das dafür erforderliche Gesetz ist keine unumstrittene Sache. Natürlich. Jeder hat sofort Datenskandale vor Augen, wo Tausende Datensätze öffentlich wurden. Die Kultusministerkonferenz plant eine bundesweite zentrale Schülerdatei, die von Datenschützern heftig kritisiert wird. Zu Recht also die Frage: Bastelt Rot-Rot in Berlin an einem „gläsernen Schüler“?  Und an „gläsernen Eltern“ gleich mit? 
( Weshalb überhaupt eine solche Schülerdatei? 

( Zuweilen wird in der Debatte der Eindruck vermittelt, als sollten mit der zentralen Schülerdatei alle Probleme der Schule gelöst werden. Das ist falsch. Mit Hilfe der Datei soll allein der Zweck realisiert werden, eine optimierte Organisation des Schulablaufs, einschließlich des Lehrereinsatzes und der Finanzzuweisungen, zu sichern. Die vielen anderen Probleme der Schule verlangen selbstverständlich weiterhin eigenständige Lösungen.

( Bislang wiederholen sich jährlich zum Schulbeginn Probleme: Doppelanmeldungen, zu wenig Lehrerinnen und Lehrer an der einen, weniger Schülerinnen und Schüler als angenommen an der anderen Schule. Lehrereinsatz und Finanzzuweisung erfolgen in Berlin zen-tral. Grundlage sind die Daten, die aus den Schulen gemeldet werden. Durch ungenaue Informationen aus den Schulen werden aber pro Jahr bis zu 4.000 Schülerinnen und Schüler doppelt oder mehrfach gemeldet. Das führt dazu, dass jährlich bis zu 400 Lehrer falsch eingesetzt und auch finanzielle Mittel nicht problemgerecht verteilt sind. Durch eine verlässliche Datenbasis wäre das vermeidbar, und um nichts anderes geht es. 

( Die automatisierte Schülerdatei soll allen – also auch den Schulen selbst, den Schulträgern und der Bildungsverwaltung  - ermöglichen, auf der gleichen sicheren, aktuellen und konsistenten Datengrundlage mit einheitlicher Soft- und Hardware zu planen. Damit soll die Praxis beendet werden, Planung auf Grundlage von Schätzungen vornehmen zu müssen, was bislang regelmäßig zu Planungsunsicherheit für die Schulen und zu chaotischer Hektik zum Start des Schuljahres führt. Andererseits erhalten Schulen Mittel auch nach sozialen Aspekten. Auch hier soll mit der Schülerdatei künftig eine möglichst genaue und sozial ausgleichende Steuerung der Ressourcen gesichert werden. Und die Schulen sollen davon entlastet werden, endlos Berichte schreiben und neue Zahlen liefern zu müssen, ohne sich sicher sein zu können, dass Entscheidungen, die über sie getroffen werden, auch auf der Grundlage der von ihnen gelieferten Angaben erfolgen.

( Welche Daten sollen in der Datei zusammengefasst werden? 

( Wichtig ist: Es werden keine Daten erhoben, die nicht bereits – allerdings in voneinander separierten Zusammenhängen – vorliegen. Und es werden nur Daten aufgenommen, die für den eng begrenzten Zweck zwingend erforderlich sind. Die Frage, ob jede geforderte Angabe unbedingt für den beabsichtigten Zweck erforderlich ist (Plausibilitätsprüfung), wurde vom Datenschutzbeauftragten des Landes Berlin gründlich geprüft und bejaht. 

( Erhoben und konzentriert zusammengeführt werden 16 Angaben, die – wie erwähnt – allesamt schon andersweitig vorliegen:

1. Name

2. Geburtsdatum und –ort

3. Geschlecht

4. Anschrift

5. Name, Anschrift und Telefonnummern der Erziehungsberechtigten

6. Schulnummer, Schulname und Adresse der Schule

7. Klasse, Lerngruppe, Jahrgangsstufe

8. Angaben zur Überwachung und Durchsetzung der Schulpflicht durch die Bezirke

9. Aufnahme- und Abgangsdatum an der Schule sowie der jeweilige Bildungsgang einschließlich des erreichten Abschlusses
10. Angaben über die Schulanmeldung
11. die Teilnahme an der ärztlichen Schuleingangsuntersuchung
12. Art und Umfang der außerunterrichtlichen Förderung und Betreuung
13. nichtdeutsche Herkunftssprache
14. die Befreiung von der Zahlung eines Eigenanteils für Lernmittel
15. der Schwerpunkt oder die Schwerpunkte und die Förderstufe eventuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie
16. Angaben zum Ausbildungsberuf, Ausbildungsschwerpunkt, beruflichen Bildungsgang und der Berufsschulpflicht sowie Name und Anschrift des Berufsausbildungsbetriebes und Datum des Eintritts und des Austritts aus dem Betrieb
( Das Gesetz zur automatisierten Schülerdatei regelt somit nicht die Erhebung neuer Daten, sondern neu ist lediglich die automatisierte Form der Datenverarbeitung für den Zweck der Schulorganisation und auf der Grundlage einer einheitlichen Soft- und Hardware. 

( Wird die Berliner automatisierte Schülerdatei Bestandteil der von der Kultusministerkonferenz geplanten Schülerdatei?

Nein. Die Berliner Datei gehört nicht zum Vorhaben der Kultusministerkonferenz, eine bundesweite Schülerdatei zu errichten, in der  für jeden Schüler individuell Sozialprofil und Bildungsverläufe gespeichert werden sollen. Dieses Vorhaben wird von den Datenschützern zu Recht kritisiert. Für die Berliner Datei  trifft das Gegenteil zu: Daten, mit denen Bildungsverläufe dokumentiert und nachvollzogen werden können, werden in der Datei nicht erhoben. Eine zentrale Speicherung von Bildungsverläufen wird dadurch für Berlin ausgeschlossen.

( Wer kann welche Daten nutzen?
( Die Zugriffsrechte auf die gesamte Datei sind klar geregelt: Die Schule hat Zugriff ausschließlich auf Daten ihrer Schülerinnen und Schüler. Senat und bezirkliche Schulverwaltungen können auf die Daten für die Schulorganisation nur in einer Form zugreifen, bei der ein Rückschluss auf ein konkretes Kind ausgeschlossen ist. Alle Zugriffskompetenzen sind streng konditioniert.
( Besonderes Unbehagen bereitet die beabsichtigte Speicherung von Daten, die besonders sensibel sind und Institutionen außerhalb der einzelnen Schule Einblicke in soziale oder kulturelle Bedingungen des Einzelnen zulassen. Hierunter fallen die v. a. nichtdeutsche Herkunftssprache, die Befreiung von der Zahlung eines Eigenanteils für Lernmittel und sonderpädagogischer Förderbedarf. Genau diese Angaben sind aber für die Steuerung des Schulwesens notwendig, weil der einzelnen Schule, auf die solche Kriterien verstärkt zutreffen, zweckgebunden eine höhere Personalausstattung sowie mehr finanzielle Mittel zustehen. Um oben genannten Befürchtungen entgegenzuwirken, darf die Weitergabe dieser Daten durch die Schulen lt. Gesetz ausschließlich nur in nichtpersonalisierter Form erfolgen. 

( Werden Schülerinnen und Schüler mit der Datei „überwacht“?

In der automatisierten Schülerdatei werden keine Fehlzeiten oder andere Versäumnisse von Schülerinnen und Schülern erfasst. Die Schule muss bei „Schulschwänzern“ nach wie vor in erster Linie selbst entscheiden, wie sie auf deren Fehlzeiten angemessen reagiert. In der Schülerdatei werden lediglich die Verfahren erfasst, die – nach Aufforderung durch die Schule - vom Bezirk wegen der Verletzung der Schulpflicht eingeleitet werden. Diese Daten werden spätestes nach zwei Jahren wieder gelöscht.

( Darf die Polizei auf die automatisierte Schülerdatei zugreifen?

Verständlich ist die Befürchtung, die Polizei könnte über die Schülerdatei Kenntnisse von Sozialprofilen der Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien erhalten. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf ist das weder zulässig noch möglich. Von einer besonderen Auskunftsstelle dürfen bestimmte Behörden – beispielsweise die Polizei – ausschließlich auf Anfrage und im Einzelfall erfahren, welche Schule ein Kind besucht und - bei konkreter Gefahr - wie die Erziehungsberechtigten zu erreichen sind. Anfragen müssen den Namen und das Geburtsdatum des betreffenden Kindes bereits enthalten. Ein Zugriff der Ausländerbehörden ist ausgeschlossen. Daten über den Aufenthaltsstatus werden nicht erhoben.

( Welche Informationsrechte haben Schüler und Eltern?

Für die automatisierte Schülerdatei gilt: Es ist die Pflicht der Schule, über Art und Umfang der Speicherung von Daten vorab zu informieren. Die  Erziehungsberechtigten bzw. die Jugendlichen haben das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, was über sie gespeichert wird und an wen was weitergegeben worden ist, sowie unrichtige Angaben berichtigen zu lassen. Die Daten werden spätestens ein Jahr nach Verlassen der Schule gelöscht, die Daten über Schulpflichtverletzungsverfahren sowie über die Teilnahme an den Schuleingangsuntersuchungen spätestens zwei Jahre nach Eintrag.

( Ist die Schülerdatei Ausgangpunkt für ausuferndes Datensammeln?

( Nein. Um das zu verhindern, ist ja für die automatisierte Datei ein eigener Gesetzesentwurf mit klaren Regelungen und Einschränkungen vorgelegt worden, in den im bisherigen parlamentarischen Verlauf noch weitere klarstellende Festlegungen eingeflossen sind. Es wird also kein Blankoscheck für die Verwaltung und auch nicht für die Einzelschule ausgestellt. Im Gegenteil.

( Von Anfang an war der Berliner Datenschutzbeauftragte beteiligt. Alle Bedenken, die gegen die Datei erhoben wurden, sind inzwischen berücksichtigt, so dass der Datenschutzbeauftragte ein positives Votum für die Datei abgegeben hat, im Wortlaut nachzulesen unter www.parlament-berlin.de/ados/16/BildJugFam/protokoll/bjf16-036-wp.pdf. Sein Vorschlag, das Gesetz – sollte es dazu kommen – nach einer überschaubaren Zeit zu evaluieren, ist inzwischen eingearbeitet. Ein solcher Bericht soll erstmals zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Schülerdatei erstellt und danach jährlich vorgelegt werden. Und zur Kontrolle einer dem Datenschutz adäquaten Umsetzung an jeder Schule empfahl der Berliner Datenschutzbeauftragte, an jeder Schule – wie an vielen bereits üblich – einen ehrenamtlichen Datenschutzbeauftragten einzusetzen. 
( Die Einschätzung des Berliner Datenschutzbeauftragten wie auch die Umsetzung nahezu aller Einwendungen durch die Bildungspolitiker aus den Koalitionsfraktionen gaben letztendlich den Ausschlag, dass das Vorhaben und seine konkrete Umsetzung in allen Partei- und Fraktionsgremien von SPD und LINKE meist mit deutlichen Mehrheiten Billigung fand. Dennoch ist der Diskussionsprozess vor allem innerhalb der Linksfraktion noch nicht abgeschlossen.  
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